
126 Zweites Buch

Freie Beweiswürdigung.
§261

Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das 
Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriffe der Ver
handlung geschöpften Überzeugung.

Zivilrechtliche Vorfragen.
§ 262

(1) Hängt die Strafbarkeit einer Handlung von der Be
urteilung eines bürgerlichen Rechtsverhältnisses ab, so 
entscheidet das Strafgericht auch über dieses nach den 
für das Verfahren und den Beweis in Strafsachen gelten
den Vorschriften.

(2) Das Gericht ist jedoch befugt, die Untersuchung 
auszusetzen und einem der Beteiligten zur Erhebung der 
Zivilklage eine Frist zu bestimmen oder das Urteil des 
Zivilgerichts abzuwarten.

Abstimmung.
§ 263

(1) Zu einer jeden dem Angeklagten nachteiligen Ent
scheidung, die die Schuldfrage, die Bemessung der Strafe, 
die Anordnung einer Nebenstrafe oder Nebenfolge oder 
die Anordnung einer Maßregel der Sicherung und Besse
rung betrifft, ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen erforderlich.

(2) Die Schuldfrage begreift auch solche von dem Straf
gesetze besonders vorgesehene Umstände, welche die 
Strafbarkeit ausschließen, vermindern oder erhöhen.

(3) Die Schuldfrage begreift nicht die Voraussetzungen 
des Rückfalls und der Verjährung.

Amn.: Vgl. Anm. zu § 260.
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